
Die Aktionäre des innerhalb der Quoniam Funds Selection SICAV (die „Gesellschaft“) aufgelegten Teilfonds 
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit Libor werden auf die folgende Änderung 
aufmerksam gemacht: 

Die Anlagegrundsätze des oben genannten Teilfonds werden mit Wirkung zum 31. August 2012 geändert. 

Die nachfolgend aufgeführten Textpassagen, welche die Abschnitte zwei und drei der bisherigen Anlagepolitik 
darstellten, werden zum genannten Termin ersatzlos gestrichen:

Die Verwaltungsgesellschaft wird für das Teilfondsvermögen keine Wertpapiere oder andere verbriefte Rechte mit 
einer Restlaufzeit von über 12 Monaten erwerben. Anlagen mit mindestens jährlicher Zinsanpassung können 
hiervon abweichen.

Auf Anlagen des Teilfonds, die in Verbindung mit dem Einsatz von Techniken und Instrumenten wirtschaftlich 
einer Zinsbindung von weniger als 12 Monaten unterliegen und auf andere Anlagen, die zu einer synthetischen 
Geldmarktrendite führen, findet die Laufzeitbegrenzung ebenfalls keine Anwendung.

Betroffene Aktionäre, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind, können ihre Aktien bei der 
Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder einer Zahlstelle ab dem Geschäftstag 30. Juli 2012 
für den Handelstag 31. Juli 2012 bis zum Geschäftstag 29. August 2012 für den Handelstag 30. August 2012 ohne 
Kosten zurückgeben.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt ist am Sitz der Gesellschaft und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Juli 2012
Der Verwaltungsrat
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